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sind Inhalt des Magazins.
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gen und Wünsche in Form von Leser -
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scheidung über den Abdruck vorbehalten.
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Schutzschicht
und die gute
Durch blutung
kann das HI-Virus
hier aufgenommen
werden (Anal-, Vagi -
nal-, Mund-, Nasen -
schleimhaut, Augen
und Eichel).
Die HI-Viren
sind in
allen

Körper flüssig -
keiten enthalten, je -

doch ist für eine Infektion eine
Mindestmenge an Viren notwendig.
Diese Konzen tra ti on wird nur in eini-
gen Flüssigkeiten er reicht.

Infektiöse Körperflüssigkeiten sind: 
• Blut
• Sperma
• Vaginalsekret
• Muttermilch
• Liquor (Gehirn- und Rückenmarks- 

flüssigkeit)

Nicht infektiöse Materialien sind:
• Speichel
• Schweiß
• Tränen
• Harn
• Stuhl

Durch die Kombination aus Eintritts -
pforten und infektiösen Flüssigkeiten
erklären sich die Übertragungswege
des HI-Virus:

systems durch das HI-Virus können
sich weitere Erkrankungen manifes -
tieren, die sogenannten „AIDS-defi-
nierenden Erkrankungen“. Dazu ge -
hören opportunistische Infektionen
mit anderen Krankheitserregern, aber
auch die Entwicklung von Krebser -
krankungen. Verlauf, Dauer und Art
der Symptome vom Infektionsereignis
bis zum Krankheitsbild AIDS sind
individuell unterschiedlich.

Von den CDC (Centers of Disease
Control) wurde Anfang der 90er Jahre
eine Klassifikation erstellt, nach wel-
cher eine HIV-Erkrankung in unter-
schiedliche Kategorien eingeteilt wird.
Die Einteilung richtet sich zum einen
nach klinischen Maßstäben (A –C) und
zum anderen nach der Anzahl der
CD4-Zellen (1 –3). Aus Gründen der
epidemiologischen Datenerfassung ist
eine Rückstufung nicht möglich.
Das bedeutet, dass jemand, der ein-
mal an AIDS erkrankt ist, nicht mehr
auf den Status „HIV-infiziert“ zurück-
gestuft werden kann, auch wenn
durch die Behandlung eine derartige
Verbesserung möglich ist, dass aus
medizinischer Sicht nicht mehr von
einer AIDS-Erkrankung gesprochen
werden kann.

ÜBERTRAGUNGSWEGE
HIV gehört zu den schwer übertrag-
baren Erregern. Das HI-Virus kann
nur übertragen werden, wenn infek-
tiöse Körperflüssigkeit einer HIV-
posi tiven Person in den Körper einer
HIV-negativen Person gelangt.
Eintrittspforten in den Körper sind
entweder offene Wunden, die einen
direkten Kontakt des infektiösen Ma -
terials mit der Blutbahn ermöglichen
oder Körperstellen, die mit Schleim -
haut bedeckt sind. Durch ihre fehlende
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POSITIV LEBEN OHNE UNTERSCHIED 

1. GRUNDLAGEN UND
RAHMENBEDINGUNGEN

DEFINITION: DISKRIMINIERUNG

Unter Diskriminierung versteht man
eine Ungleichbehandlung bestimmter
Menschen/Gruppen. Diese Menschen/
Gruppen werden über konkrete Merk-
male definiert, die sie von der diskri-
minierenden Person unterscheiden.
Der wesentliche Aspekt liegt in der
Tatsache, dass diese Merkmale keine
sachlich argumentierbare Basis bieten.
Das benachteiligende Verhalten ist
nicht rational zu rechtfertigen.
Diskriminierung beruht daher auf
einer rein subjektiven Überzeugung.
Zu solchen Merkmalen gehören z.B.
ethnische Herkunft, Religion, Ge -
schlecht, Alter, eine Behinderung,
sexu elle Orientierung und vieles mehr.

MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN

HIV
Die Abkürzung HIV steht für „Human
Immunodeficiency Virus“ („mensch-
liches Immunschwäche Virus“). Das
HI-Virus ist nur zwischen Menschen
übertragbar und gehört zu den soge-
nannten Retroviren. Der Krankheits -
erreger kann bestimmte Zellen des
menschlichen Immunsystems befallen
und zerstören. In Folge kommt es zu
einer erheblichen Beeinträchtigung
der Immunabwehr.

AIDS
AIDS steht für „Acquired Immune
Deficiency Syndrome“ („erworbenes
Immunschwäche-Syndrom“). Unter
AIDS versteht man das Krankheits -
bild, welches in Folge einer HIV-In -
fektion auftritt. Aufgrund der konti-
nuierlichen Schädigung des Immun -

Bericht über die Diskriminierung 
von Menschen mit HIV/AIDS  
von Andreas Kamenik, Birgit Leichsenring und Sigrid Ofner*
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STRAFRECHT
Eine HIV-infizierte Person kann sich
durch Sexualkontakte mit nicht infi-
zierten Personen unter Umständen
strafbar machen:
Eine vorsätzliche bzw. fahrlässige Ge -
fährdung von Menschen durch über-
tragbare Krankheiten begeht nach
den §§ 178 und 179 StGB (Straf ge -
setzbuch), wer vorsätzlich bzw. fahr-
lässig eine Handlung begeht, die ge -
eignet ist,
• die Gefahr der Verbreitung einer 

übertragbaren Krankheit unter 
Menschen herbeizuführen,

• wenn diese Krankheit zu den 
zumindest beschränkt meldepflich-
tigen Krankheiten gehört.

Eine der häufigsten Anwendung die-
ser Paragrafen ist in der aktuellen
Rechtssprechung der Geschlechts -
verkehr einer HIV-infizierten Person
mit einer nicht infizierten Person.
Eine allfällige Einwilligung der nicht
infizierten Person ändert an der
Strafbarkeit nichts, weil Schutzgut
dieser Tatbestände die Allgemeinheit
ist. Über die Allgemeinheit kann der/
die Einzelne aber nicht verfügen und
diese ist damit ein der Einwilligung
nicht zugängliches Rechtsgut. Bei ge -
schütztem Sexualverkehr eines HIV-
Infizierten mit einer nicht infizierten
Person entfällt zwar nicht die abstrakte
Gefährdung, weil ein geringes Rest -
risiko dafür ausreicht und ein solches
auch bei einem geschützten Ge -
schlechts verkehr gegeben ist (z.B. durch
einen Kondomunfall); eine Strafbar -
keit nach den §§ 178 f kommt aber
mangels sozialer Inadäquatheit des
Verhaltens nicht in Betracht. Wenn
HIV-Infizierte (geschützt oder unge-
schützt) miteinander verkehren, ver-
wirklichen sie die §§ 178 f nicht,
weil ihr Verhalten nicht geeignet ist,

• ungeschützter Geschlechtsverkehr
• intravenöser Drogengebrauch mit 

gemeinsamem Spritzbesteck
• Nadelstichverletzungen im medizi-

nischen Bereich
• Verwendung von infizierten Blut- 

produkten
• Mutter-Kind-Übertragung

Wie kann HIV nicht übertragen
werden?
Kommt es zu keinem der oben er -
wähnten Kontakte, kann HIV nicht
übertragen werden. Zusätzlich ist das
Virus empfindlich gegenüber Sauer -
stoff und Trockenheit.
Außer halb der beschriebenen Flüssig -
keiten ist es innerhalb kürzester Zeit
inaktiv.
Bei alltäglichen Kontakten besteht
daher keinerlei Infektionsrisiko!

Dazu gehören z.B.: 
• äußerlicher Körperkontakt 

(Händeschütteln, Umarmen, 
Streicheln, Massieren, Küssen etc.)

• gemeinsame Benutzung von Nass-
bereichen (Toiletten, Waschbecken, 
Schwimmbäder, Sauna etc.)

• Pflege und Betreuung von 
Betroffenen

• gemeinsamer Gebrauch von Alltags-
gegenständen (Geschirr, Bettwäsche,
Gläser, Telefon, Tastatur etc.)

• husten
• niesen
• Kontakt mit Tränenflüssigkeit.
• Auch über Insektenstiche oder 

Tiere, die in Kontakt mit HIV-posi-
tiven Menschen stehen, kann das 
Virus nicht übertragen werden.

Es besteht daher keinerlei Anlass,
Distanz zu HIV-positiven Menschen
zu halten und Körperkontakt zu ver-
meiden!

RECHTLICHE RAHMEN -
BEDINGUNGEN

MELDEPFLICHT
HIV/AIDS gehört zu den sog. bedingt
meldepflichtigen Erkrankungen. D.h.
die bloße HIV-Infektion ist nicht mel-
depflichtig, eine AIDS-Erkrankung
aber schon. Eine AIDS-Erkrankung
liegt lt. §1 des AIDS-Gesetzes vor,
wenn ein entsprechender Nachweis
für eine Infektion mit HIV vorhan-
den ist und mindestens eine Indi ka tor -
erkrankung (z.B. Lungenentzündung
mit Pneumocystis carinii oder Zyto -
megalievirusinfektion) diagnostiziert
wurde.
ÄrztInnen, die in Ausübung ihres
Berufes wahrnehmen, dass eine Pati -
entin/ein Patient an AIDS erkrankt
oder verstorben ist, müssen dies an
das zuständige Ministerium melden.
Die Meldung erfolgt lt. §3 des AIDS-
Gesetzes anonymisiert und muss die
Initialen (Anfangsbuchstaben des Vor-
und Familiennamens), das Geburts -
datum und das Geschlecht der Pati -
entin/des Patienten enthalten.

ARBEITSBESCHRÄNKUNGEN
Es gibt in Österreich nur eine Arbeits -
beschränkung für Menschen mit
HIV/AIDS. Lt. §4 des AIDS-Gesetzes
ist es Menschen, bei denen eine HIV-
Infektion festgestellt wurde, verboten,
gewerbsmäßige sexuelle Handlungen
am eigenen Körper zu dulden oder
solche Handlungen an anderen vor-
zunehmen.
Alle anderen Berufe können von
Men schen mit HIV/AIDS ausgeübt
werden. Es ist deshalb auch nicht
zulässig, beispielsweise einen negati-
ven HIV-Test zur Anstellungs bedin -
gung zu machen oder Arbeitnehmer -
Innen aufgrund einer HIV-Infektion
zu kündigen.
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test durchgeführt. Ist dieser negativ,
so gilt das Ergebnis als negativ. Ist
dieser positiv, ist das Serum an eines
der vier HIV-Bestätigungslabors
Österreichs weiter zu leiten. Dort
werden zwei Tests zur Bestätigung
durchgeführt, einer davon ist ein
Westernblot.

Bestätigungstest:
Ein nicht durch einen Bestätigungs -
test verifizierter positiver Test darf
nicht als positiver Befund mitgeteilt
werden. Erst wenn der Bestätigungs -
test positiv ist, darf das Ergebnis im
Rahmen einer eingehenden persönli-
chen Aufklärung und Beratung mit-
geteilt werden. Die betreffende Per -
son ist auch über die Arten der Infek -
tionsmöglichkeiten sowie über die
Verhaltensregeln zur Vermeidung
einer Übertragung der Infektion auf
zu klären (§5 Abs 2 AIDS Gesetz:
„Jeder Arzt, der einer Person mitteilt,
dass sie mit dem HIV infiziert ist, hat
sie ferner über die Arten der Infekti ons -
möglichkeiten sowie die Ver hal tens -
regeln zur Vermeidung einer Übertra-
gung einer solchen Infektion zu be -
lehren“). Durch eine zweite unabhän-
gige Blutabnahme muss eine Proben -
verwechslung ausgeschlossen werden.
Wenn auch dieser Bestätigungstest
positiv ist, gilt die HIV-Infektion als
gesichert.

die Gefahr der Weiterverbreitung der
Krankheit herbeizuführen. Denn sie
schaffen kein größeres Risiko einer
Weiterverbreitung des Virus im Ver -
gleich zur Nichtausübung des Ge -
schlechtsverkehrs.

SAG ICH’S MEINEN ÄRZTINNEN?
Grundsätzlich ist niemand dazu ver-
pflichtet, den Arzt/die Ärztin über
eine HIV-Infektion bzw. AIDS-Er -
kran kung zu informieren, da bei Ein -
haltung der üblichen Hygienestan -
dards auch bei operativen Eingriffen
keine Infektionsgefahr besteht. Die
Sterilisation der Instrumente tötet das
Virus zuverlässig ab. HIV überlebt
die Desinfektion der Hände mit alko-
holischen Lösungen oder auch eine
gründliche Reinigung mit Wasser und
Seife nicht.
Trotzdem kann es von Vorteil sein,
dem Arzt/der Ärztin die Infektion be -
kannt zu geben. Einerseits kann dies
für die Behandlung von Bedeutung
sein, andererseits haben ÄrztInnen
ein berechtigtes Interesse an einer
möglichst lückenlosen Information
über den Gesundheitszustand ihrer
PatientInnen.

DER HIV-TEST
Freiwilligkeit:
HIV-Tests dürfen in Österreich nur
mit Einwilligung der PatientInnen
durchgeführt werden. Routinemäßige
HIV-Tests ohne ausdrückliche Zu -
stimmung sind in der Regel nicht er -
laubt. Wenn aber medizinische Gründe
vorliegen bzw. ein entsprechendes
Beschwerdebild vorhanden ist, das
im Rahmen der Diagnostik eine HIV-
Abklärung erforderlich macht, ist
auch ohne eine explizite Zustimmung
der PatientInnen ein HIV-Test erlaubt
bzw. ist dann die Zustimmung im

Behandlungsvertrag enthalten. Liegen
diese Gründe nicht vor, so ist unbe-
dingt das Einverständnis der betref-
fenden Person einzuholen.

Aufklärungspflicht:
Bevor ein HIV-Test durchgeführt wird,
muss die zu testende Person über den
Test selbst, die Bedeutung des Ergeb -
nisses und die möglichen Konsequen -
zen eines positiven Befundes auf die
weitere Lebensplanung aufgeklärt
werden. Laut §5 AIDS-Gesetz: „Wird
anlässlich einer Untersuchung einer
Person eine HIV-Infektion nachge-
wiesen, so ist der Arzt verpflichtet,
dies der betreffenden Person im
Rahmen einer eingehenden persönli-
chen Aufklärung und Beratung mit-
zuteilen.“ 
Ergibt der HIV-Test einen positiven
Befund, muss der Test zuerst mit dem
gleichen Diagnostikum wiederholt
werden. Ein positiver Schnelltest ist
mit einem HIV-Screening-Test zu
wiederholen. Ist der HIV-Screening
Test negativ, gilt das Ergebnis als
negativ. Wenn der HIV-Screening Test
positiv ist, folgt eine Wiederholung
des Screening Tests. Wenn dieser wie-
der positiv ist, ist das Serum an eines
der vier HIV-Bestätigungslabors
Österreichs weiter zu leiten. Ist der
Wiederholungstest jedoch negativ, so
wird ein weiterer (2.) Wieder holungs -
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Menschen, die mit dem HI-Virus infi-
ziert sind, einer Arbeit nach. In der
Schweiz z.B. arbeiten ca. 70% der
Betroffenen, also etwa 15.000 Men -
schen mit HIV/AIDS.

ARBEITSSUCHE / BEWERBUNG
HIV-positive Menschen sind weder
krank noch arbeitsunfähig. Bewirbt
sich eine HIV-infizierte Person um
einen Arbeitsplatz, ist sie nicht ver-
pflichtet, die Infektion mit dem HI-
Virus anzugeben. Dies gilt auch für
Berufszweige wie Koch/Köchin, Fri -
seurIn, KrankenpflegerIn etc. Dass
eine Infektion mit HIV im Rahmen
einer Bewerbung nicht offen gelegt
werden muss, belegt auch die Recht -
sprechung des Obersten Gerichtshofes
(OGH 29.10.1993, 9 Ob A 227/93):
„Bei Begründung des Arbeitsver hält -
nisses besteht keine Verpflichtung zur
Offenbarung einer nicht dauernde
Arbeitsunfähigkeit bewirkenden Krank-
heit. Die Verschweigung rechtfertigt
daher nicht die Entlassung wegen
Ver trauensunwürdigkeit.“

Personen, die bereits an AIDS erkrankt
sind, dürfen dies nicht verleugnen, da
sie anders als nicht erkrankte HIV-
Positive trotz Therapie nicht davon
ausgehen können, dass sie die volle
Arbeitsleistung erbringen können.

HIV-TEST
Auf keinen Fall müssen sich Bewer -
berInnen oder ArbeitnehmerInnen
einem HIV-Test unterziehen. Ein sol-
ches Verlangen vonseiten der Arbeit -
geberInnen ist unzulässig. 
Zur Aufnahme in den Exekutivdienst
der Bundespolizeidirektion Salzburg
ist aber z.B. die Feststellung der Exe -
kutivdiensttauglichkeit durch den
Amtsarzt /die Amtsärztin erforderlich.
Laut einem Schreiben des Innen minis -

2. DISKRIMINIERUNGEN

Menschen mit HIV/AIDS werden in
Österreich in vielen Bereichen des
öffentlichen Lebens aber vor allem auch
im privaten Umgang diskriminiert und
stigmatisiert. Dass dies nicht einfach
ein Problem von mangelndem Wissen
über die Übertragungswege von HIV
ist, zeigt beispielsweise eine aktuelle
Umfrage des Marktforschungsinstituts
GfK im Auftrag eines Phar ma konzerns.
Dabei wurden 557 Schüler Innen im
Alter von zehn bis 19 Jahren online
befragt. Der Wissensstand der Be frag -
ten kann durchwegs als hervorragend
eingestuft werden. Sowohl der Unter -
schied zwischen HIV und AIDS als
auch die Übertragungswege des Virus
waren gut bekannt. Es halten sich zwar
bei einem geringen Prozent satz (um
die 10%) hartnäckig Mythen und
Falschinformationen – wie etwa, dass
HIV durch Insektenstiche, beim Küssen,
auf öffentlichen Toiletten oder durch
Anhusten übertragen werden kann –
aber das rechtfertigt bei Weitem nicht
die Aussage von 61% der Ju gend lichen,
dass sie einen HIV-positiven Menschen
nicht auf die Wange küssen würden.
42% der Jugendlichen würden mit
HIV-infizierten Menschen nicht essen
gehen und 36% würden mit be trof -
fenen FreundInnen nicht gemeinsam
Computer spielen. Dieses hohe Dis -
kriminierungs poten zi al gibt es trotz des
guten Wissenstandes über die Über -
tragungswege. Die Wissens vermittlung
allein reicht also zur Bekämpfung der
Diskriminierung nicht aus. Gerade um
Vorurteile bei jungen Menschen abzu-
bauen, wäre es wichtig, dass öffentliche
und private Vorbilder zeigen, dass die
Diskriminierung von Menschen auf-
grund einer Erkrankung un nötig ist
und sich negativ auf die Bekämp fung
dieser Krankheit auswirkt.

Im Anschluss findet sich eine Samm -
lung an Beispielen für Diskriminie run -
gen, denen Menschen mit HIV/AIDS
täglich ausgesetzt sind. Dass Gesetze,
Bestimmungen, Regeln und Verhal -
tensweisen nicht nur theoretisch dazu
geeignet sind, Menschen mit HIV/
AIDS zu diskriminieren und zu stig-
matisieren, sondern dies auch tatsäch-
lich passiert, zeigen die entsprechen-
den Erlebnisberichte.

DISKRIMINIERUNGEN IN DER
ARBEITSWELT

Obwohl eine HIV-Infektion in Öster-
reich keinen Grund dafür darstellt,
eine Arbeit (Ausnahme: Prostitution)
nicht ausführen zu dürfen, wird bei
vielen Unternehmen in den Bewer -
bungs unterlagen danach gefragt bzw.
ein HIV-Test verlangt. Erfahrungs be -
richten zufolge, die den AIDS-Hilfen
Österreichs vorliegen, kommt es auch
immer wieder zu Kündigungen HIV-
positiver Menschen aufgrund ihrer
Infektion, wobei dieser Grund selbst-
verständlich nicht angegeben wird,
sondern eine Kündigung ohne Be grün -
dung ausgesprochen wird.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden
Medikamente, die es HIV-infizierten
Menschen ermöglichen, nahezu sym-
ptomfrei und gesund zu sein und mög-
licherweise bis zum Erreichen eines
der normalen Lebenserwartung ent-
sprechenden Alters zu bleiben, werden
zunehmend mehr Personen mit HIV/
AIDS im Arbeitsleben verbleiben oder
in dieses zurückkehren wollen. Diese
Menschen leisten einen Beitrag für die
Gesellschaft und dürften im Rahmen
der Ausübung ihrer Arbeit nicht dis-
kriminiert und stigmatisiert werden.
Weltweit gehen heute 25 Millionen

6
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Die betroffene Frau wird sofort in den
Krankenstand geschickt. Noch am
selben Tag kommt der Be zirkshaupt -
mann mit dem Amtsarzt und einer
weiteren Person ins Seni orenheim und
bittet alle (Mitarbeiter In nen, Bewoh ner -
Innen, zufällig anwesende Besucher -
Innen), sich in der Halle zu versam-
meln, wo er die Anwesenden dann mit
denselben Worten, wie in seinem In for -
mationsschreiben (s. unten) informiert.
Auszug aus dem Schreiben des Bezirks-
hauptmanns, das drei Tage später in
allen Räumen des Altenheims aufge-
legt wird (Zimmer der Bewohner,
Dienstzimmer, Küche): „Eine Person,
die sich in den Seniorenheimen in ...
befunden hat, aber nicht mehr hier
ist, wurde HIV-positiv getestet. [...]
Da eine Übertragung nur durch sexu-
ellen Kontakt oder als Blut-zu-Blut-
Übertragung möglich ist und dies
weder stattgefunden hat noch in Zu -
kunft stattfinden kann, besteht keine
Gefahr für Heimbewohner und Mit -
arbeiter. [...]“
Nach einiger Zeit im Krankenstand,
dem Aufbrauchen des Resturlaubes
und wieder einiger Zeit im Kranken -
stand sollte eine einvernehmliche Lö -
sung des Dienstvertrages angestrebt
werden. Auf die Frage der HIV-positi-
ven Frau, warum die Reaktion des
Bezirkshauptmannes so drastisch war,
meint die Pflegedienstleiterin, dass es
ihr leid täte, aber laut Gesetz sei sie zur
Weitermeldung verpflichtet gewesen.

ters vom 13.12.1995 gilt dies für alle
BewerberInnen in den Exekutivdienst.
Als Begründung wird angegeben, dass
im AIDS-Gesetz keine Bestimmung
vorhanden ist, die die Abverlangung
eines HIV-Test für BewerberInnen in
den Exekutivdienst verbietet.
Gefordert wird dieser HIV-Test neben
z.B. Ergometrie, Seh- und Hörtest etc.
(www.polizei.gv.at/salzburg/organisati
on/aufnahme_fortbildung.asp).
Ebenso verlangt die Fluglinie Austrian
Airlines bei der Bewerbung als Pilot
als Anlage zu den Bewerbungsunter -
lagen die Kopie eines HIV-Tests
(www.pilotrecruitment.at).

GEHEIMHALTUNG
Sollten sich ArbeitnehmerInnen frei-
willig bei BetriebsärztInnen auf HIV
testen lassen, unterliegen diese der
Schweigepflicht und dürfen das Test -
ergebnis den ArbeitgeberInnen nicht
mitteilen.

KÜNDIGUNG / ENTLASSUNG
Weder eine HIV-Infektion noch eine
AIDS-Erkrankung dürfen als Begrün -
dung für eine Kündigung oder Ent -
lassung herangezogen werden. Aller -
dings ist eine Kündigung ohne Angabe
von Gründen möglich. 

Fälschlicherweise steht z.B. in dem
2006 im ÖGB-Verlag erschienenen
Buch „Arbeitsrecht in Frage und Ant -
wort“ von Thomas Kallab und Erich
Ullmann auf Seite 229 auf die Frage,
ob die Entlassung eines HIV- („AIDS-
Erreger“-)infizierten Arbeiters ge recht -
fertigt ist, zuerst zwar richtig „Nein,
da die Gefahr einer Ansteckung im
Arbeitsleben bei gehöriger Sorgfalt nur
selten gegeben ist“, dann aber falsch:
„Dies gilt aber nicht für Arbeiter, die
mit der Herstellung von Lebensmitteln
betraut sind (z.B. Gastgewerbe) und

für jene, die in engen Kontakt mit
Kunden kommen, wenn eine Ansteck -
ungsgefahr gegeben ist.“
Aufgrund einer Intervention der AIDS-
Hilfen Österreichs wurde dieser Fehler
in der Neuauflage des Buches berich-
tigt. Es wird dort in Zukunft eine
korrekte Antwort zu finden sein.

ERFAHRUNGSBERICHTE:

Diskriminierung in der Arbeitswelt
passiert unter anderem unmittelbar
und mittelbar durch die Verletzung
des Datenschutzes: Ämter und Behör -
den leiten die Informationen über
einen positiven HIV-Serostatus in
vielen Fällen ungeniert weiter. 

So muss ein auf Arbeitssuche befindli-
cher Tiroler zu seinem Erstaunen und
seiner Empörung auf dem Bildschirm
seines Betreuers auf dem Arbeitsamt
einen Vermerk über seine HIV-Infek -
tion entdecken.

Eine Frau, die seit 1993 in einem
Seniorenheim in Oberösterreich als
Altenbetreuerin arbeitet, lässt im
Sommer 2007 einen HIV-Test durch-
führen. Das Ergebnis ist positiv. Etwa
zehn Tage später informiert sie darüber
die Pflegedienstleitung ihrer Ar beits -
stelle, die die Information daraufhin
an den Leiter der Einrichtung und
den Bezirkshauptmann weiterleitet.
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Spezialisten ein einschlägiges gesetzli-
ches Rahmenwerk schaffen und bei
Bedarf Arbeits- und andere Gesetze
revidieren.“

DISKRIMINIERUNGEN IM MEDI-
ZINISCH/PFLEGERISCHEN BE -
REICH

Behandlung, Betreuung und Pflege
HIV-infizierter und AIDS-kranker
PatientInnen birgt, wenn alle routine -
mäßigen Schutzmaßnahmen eingehal-
ten werden, kein Infektionsrisiko für
behandelnde ÄrztInnen und betreuen-
des Personal. Besondere Vorkehrun -
gen sind nicht gerechtfertigt, da jeder-
zeit davon ausgegangen werden muss,
dass Personen behandelt, betreut oder
gepflegt werden, deren HIV-Status nicht
bekannt ist. Das Abweisen/Nicht be -
handeln von HIV-positiven Menschen
aufgrund ihres HIV-Status ist un -
ethisch und mit dem Hippokratischen
Eid nicht vereinbar.

Eine HIV-Infektion ist nicht melde-
pflichtig. Meldepflichtig sind nach §2
des österreichischen AIDS-Gesetzes:
„(1) Meldepflichtig im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind: 1. jede gemäß
§1 manifeste Erkrankung an AIDS;
2. jeder Todesfall, wenn anlässlich der
Totenbeschau oder Obduktion festge-
stellt wurde, dass im Zeitpunkt des
Todes eine Erkrankung nach Z 1 be -
standen hat; ein Todesfall ist auch
dann zu melden, wenn bereits eine
Meldung über den vorangegangenen
Krankheitsfall erfolgt ist.“
Der HIV-Status unterliegt dem per-
sönlichen Datenschutz und darf ohne
Einwilligung der betroffenen Person
keinesfalls öffentlich zugänglich ge -
macht werden. Laut Verfassungs be -
stimmung des §1 Datenschutzgesetz:
„Jedermann hat Anspruch auf Ge -
heimhaltung der ihn betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, soweit er da -
ran ein schutzwürdiges Interesse, ins-
besondere im Hinblick auf Achtung

Durch die Intervention der Aidshilfe
Salzburg kann erreicht werden, dass
die Frau ihren Arbeitsplatz behalten
kann. Durch den psychischen Stress,
der durch die unüberlegte und völlig
übertriebene Reaktion der Pflege -
dienstleitung und des Bezirkhaupt -
mannes erzeugt wurde, fühlt sich die
Frau aber mittlerweile nicht mehr in
der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen.
Der Bezirkshauptmann schrieb selbst,
dass kein Risiko für die Bewohner -
Innen oder für die MitarbeiterInnen
bestand, warum mussten dann alle in
einer noch dazu sehr unsensiblen Art
und Weise – durch die die Betroffene
aufgrund ihrer Abwesenheit ab die-
sem Tag geoutet wurde – überstürzt
informiert werden?

Im Umfeld einer Kindergartenhelferin
wird ihre HIV-Infektion bekannt. Der
Druck der Eltern, deren Kinder sie
betreut, ist so stark, dass sie gekün-
digt wird.

Ein in einem Vier-Sterne-Hotel in Tirol
tätiger, bisher sehr geschätzter Koch
und Kellner gerät am Arbeitsplatz
unter Druck als durch eine Indiskre -
tion bekannt wird, dass er HIV-posi-
tiv ist. Auch in diesem Fall bedeutet
dies schließlich den Verlust des Ar -
beitsplatzes, die Selbstkündigung wird
ihm massiv nahe gelegt.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

Die ILO fordert in ihren Richtlinien
„Der praxisorientierte Leitfaden der
IAO zu HIV/AIDS in der Welt der
Arbeit“ (2006) unter anderem, dass
Menschen mit HIV/AIDS nicht diskri-
miniert werden: „Im Sinne menschen-
würdiger Arbeit und der Achtung der
Menschenrechte und der Würde HIV
infizierter oder an AIDS erkrankter
Personen sollte es keine Diskrimi nie -
rung von Personen aufgrund der
Kennt nis oder Vermutung einer HIV-
Infektion geben. Die Diskriminierung

und Stigmatisierung von Personen,
die mit HIV/AIDS leben, beeinträch-
tigen die Bemühungen, die auf die
Prävention von HIV/AIDS abzielen.“

Zum Thema Datenschutz schreibt die
ILO: „Es gibt keine Rechtfertigung
dafür, von Arbeitsuchenden oder
Arbeitnehmern zu verlangen, HIV-
relevante persönliche Daten bekannt
zu geben. Ebenso wenig sollten Ar -
beitnehmer gezwungen werden, solche
persönlichen Daten über Arbeits -

kollegen weiterzugeben. Der Zugang
zu persönlichen Daten, die den HIV-
Status eines Arbeitnehmers aufzeigen,
sollte den Datenschutzregelungen
unterliegen, in Übereinstimmung mit
der IAO-Richtliniensammlung von
1997 zum Schutz persönlicher Ar beit -
nehmerdaten.“

Die ILO fordert die Regierungen auf,
unter anderem mittels Gesetzgebung
die Rahmenbedingungen für Men schen
mit HIV/AIDS im Arbeitsbereich zu
optimieren: „Um Diskriminierungen
am Arbeitsplatz zu verhindern, sowie
soziale Sicherheit zu gewährleisten,
sollten Regierungen in Beratung mit
den Sozialpartnern und HIV/AIDS-
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DISKRIMINIERUNGEN IM
ÖFFENTLICHEN LEBEN

Menschen mit HIV/AIDS sind im All -
tag häufig mit Diskriminierung kon-
frontiert. Dies betrifft einerseits das
Privatleben, also den Umgang von
Ver wandten, Freunden und Bekann -
ten mit Betroffenen. Andererseits be -
trifft es die sozialen Kontakte mit
DienstleisterInnen, wie z.B. MasseurIn
oder FußpflegerIn und weiters die
mehr oder weniger anonyme Nutzung
öffentlicher Einrichtungen (z.B.
Schwimmbad, Straßenbahn).

Vor allem im persönlichen Umfeld
muss auf verstärkte Aufklärung, das
Ausräumen von Mythen (HIV würde
über Geschirr, Händeschütteln etc.
übertragen) und auf die Vorbild wir -
kung von Personen, die in der Öffent-
lichkeit stehen, gesetzt werden. Im
Bereich der Privatwirtschaft könnten
möglicherweise Gesetze weiterhelfen,
die besagen, dass die diskriminierende
Behandlung von Personen aufgrund
ihrer HIV-Infektion nicht gestattet ist.
Weitaus zielführender wären aber
vermutlich auch hier verstärkte Auf -
klärung und Vorbildwirkung. 

seines Privat- und Familienlebens
hat.“ Im Bereich der medizinischen
und pflegerischen Versorgung kommt
zudem noch die Schweigepflicht nach
§121 StGB und §54 Ärztegesetz dazu.
Allerdings wird diesem Gesetz oft-
mals nicht Folge geleistet. 
In Folge fehlender Information über
die Möglichkeiten einer HIV-Übertra-
gung oder bewusster Diskriminierung
ist der Umgang mit HIV-positiven
PatientInnen vonseiten des medizini-
schen und pflegerischen Personals oft
unfreundlich bis menschenunwürdig. 

Ebenfalls im österreichischen Gesetz
verankert ist die Verpflichtung der
behandelnden ÄrztInnen zur Bera tung.
§5 des AIDS-Gesetzes besagt: „Wird
anlässlich einer Untersuchung bei
einer Person eine HIV-Infektion nach-
gewiesen, so ist der Arzt verpflichtet,
dies der betreffenden Person im
Rahmen einer eingehenden persönli-
chen Aufklärung und Beratung mitzu-
teilen.“ Es sind viele Fälle be kannt,
wo bei der Testresultat über gabe die
Vorschriften des Gesetzgebers und die
Richtlinien der Beratung nicht oder
nur unzureichend erfüllt wurden.

ERFAHRUNGSBERICHTE:

Im Rahmen einer Umfrage bei 81
ZahnärztInnen, die die AIDSHILFE
OBERÖSTERREICH im Großraum
Linz durchgeführt hat, erklären sich
nur 21 ÄrztInnen bereit, HIV-positive
Menschen zu behandeln. Eine An -
frage bezüglich dieses Ergebnisses bei
der Ärztekammer für Oberösterreich
wird mit folgendem Zitat beantwor-
tet: „... Entgegen Ihrer Ansicht, dass
die zahnärztliche Versorgung in Ober -
österreich der HIV-Patienten nicht
ausreichend sei, möchten wir festhal-
ten, dass 21 Ärzte im Linzer Raum
(25% aller Ärzte) sich bereit erklärt
haben HIV-Patienten zu behandeln,
was für uns eine ausreichende Ver -
sorgung darstellt...“ 

Dass dies einen klaren Widerspruch
zum Prinzip der freien Arztwahl dar-
stellt, scheint die Ärztekammer nicht
zu stören.

HIV-positive PatientInnen werden oft
zu speziellen Behandlungen (Operati -
onen, Gastroskopie, Bronchoskopie,
Zahnbehandlungen) als Letzte einge-
teilt. Als Erklärung werden z.B. zu -
sätzliche Desinfektionsmaßnahmen,
die angeblich aufgrund der HIV-In -
fektion notwendig werden, angeführt.
Wie sieht es mit der Reinigung der
Geräte aus, wenn z.B. ein Zahnarzt
einen Patienten behandelt, der selbst
noch nichts von seiner HIV-Infektion
weiß und daher den Arzt nicht infor-
mieren kann?

Ein Betroffener ist aufgrund von
Wirbelsäulen-Beschwerden in einem
physikalischen Institut ambulant in
Behandlung. Auf der Ambulanzkarte,
welche bei jedem Besuch abgestem-
pelt wird, ist ein mit Leuchtstift unter -
strichener Vermerk: HIV-positiv. Eine
Auswirkung ist, wird der Patient mas-
siert, so geschieht dies mit Hand -
schuhen.

Ein HIV-positiver Patient wird zu
einer operativen Behandlung in ein
Krankenhaus eingeliefert. Sowohl auf
den Namensschildern an Zimmertür
und Bett als auch auf dem Spitals -
arm band ist ein sichtbarer Vermerk:
HIV-positiv.

Eine Patientin wird nach einigen Tagen
trotz Schmerzen aus dem Kranken -
haus entlassen. Der Oberarzt begrün-
det dies mit der Tatsache, die Patien -
tin habe den behandelnden ÄrztInnen
ihre HIV-Infektion verheimlicht. Bis
zu dem Tag wusste die Frau selber
nichts von ihrem positiven HIV-Status.
Eine weitere Beratung und/oder Be -
treuung wird nicht angeboten.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16
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Risiko einer HIV-Übertragung.
Darüber hinaus gibt es keine Mög lich-
keit der Rückstufung, d.h. ist jemand
einmal als an AIDS erkrankt einge-
stuft, wird das nicht mehr zurückge-
nommen, auch wenn sich durch die
Therapie der Gesundheitszustand und
der Immunstatus der betreffenden
Person gebessert haben und lange
nicht mehr den Einstufungskriterien für
eine AIDS-Erkrankung entsprechen
(s. Medizinische Grundlagen - AIDS).

Welchen Sinn hat es, dass die Erkran -
kung einer im selben Haushalt leben-
den Person an AIDS an die Kinder -
garten-, Schul-, oder Hortleitung zu
melden ist? Es entsteht dadurch kein
Risiko für in diesen Einrichtungen
tätige oder betreute Personen.

GEHEIMHALTUNG
Häufig kommt es im Kindergarten-
und Schulbereich zur Missachtung
der Geheimhaltungspflicht, was für
die Betroffenen und ihre Angehörigen
dramatische Folgen haben kann.
Kindergarten-, Hort- bzw. Schul lei -
tun gen sind zur Geheimhaltung ver-
pflichtet. Sie dürfen die Informatio nen,
die sie bezüglich einer HIV-Infektion
oder einer AIDS-Erkrankung erhal-
ten, nicht weitergeben.

Positive Vorbildwirkung könnten und
sollten z.B. öffentliche Einrichtungen
übernehmen, was derzeit leider nicht
der Fall ist, wie an einigen Beispielen
verdeutlicht werden soll.

KINDERGARTEN / SCHULE

In Bezug auf Kindergärten, Hortein -
richtungen und Schulen ist klar zwi-
schen HIV-Infektion und AIDS-Er -
krankung zu unterscheiden. Die be -
stehenden Gesetze und Verordnungen
beziehen sich auf die AIDS-Erkran kung.
Meist wird dabei allerdings nicht auf
AIDS im speziellen eingegangen, son-
dern die erworbene Immun schwäche -
krankheit gemeinsam mit allen ande-
ren ansteckenden Krank heiten abge-
handelt.

HIV-INFEKTION
Ist ein Kind HIV-positiv, sind die Eltern
weder im Kindergarten noch in der
Schule verpflichtet, die HIV-In fektion
bekannt zu geben. Da das HI-Virus
nicht über alltägliche Sozial kontakte
übertragen wird, bedeutet die An -
wesenheit eines HIV-infizierten Kindes
in Kinder garten und Schule keinerlei
Ansteckungs risiko.

AIDS-ERKRANKUNG
Ist ein Kind bereits an AIDS erkrankt,
gelten für Kindergärten und Hort ein -
richtungen je nach Bundesland unter-
schiedliche Landesgesetze. In Vorarl -
berg, Tirol, Oberösterreich, Nieder -
österreich und dem Burgenland müs-
sen ansteckende Krankheiten – zu
denen auch AIDS gehört – unverzüg-
lich an die Kindergarten- bzw. Hort -
leitung gemeldet werden. In Vorarl -
berg und Tirol gilt dies sogar, wenn
nicht das Kind an einer ansteckenden
Krankheit leidet, sondern eine im sel-
ben Haushalt lebende Person. 

In den Landesgesetzen der Bundes -
länder Kärnten, Steiermark und Salz -
burg fehlt ein Passus ansteckende

Krankheiten betreffend. Häufig ist ein
solcher aber in den Kindergartenver -
ordnungen der einzelnen Gemeinden
zu finden. Zum Beispiel in der Ver -
ord nung der Marktgemeinde St. Jakob
im Rosental (Bez. Villach-Land,
Kärnten), wo es unter Punkt II/3 heißt:
„[...] Jede ansteckende Krankheit je -
ner Personen, die mit dem Kind im
gemeinsamen Haushalt leben, ist
ebenfalls sofort der Kindergarten -
leitung zu melden. [...]“ 

In der Verordnung des Bundesminis -
ters für Unterricht und Kunst vom
24. Juni 1974 betreffend die Schul -
ordnung und den folgenden Änderun-
gen (BGBl. Nr. 402/1987, BGBl. Nr.
216/1995, BGBl. Nr. 221/1996) ist in
Paragraph 7 der Präambel zu lesen:
„Die Erziehungsberechtigten haben
den Schulleiter im Falle einer Erkran -
kung des Schülers oder eines Haus -
angehörigen des Schülers an einer
anzeigepflichtigen Krankheit unver-
züglich hievon zu verständigen oder
verständigen zu lassen. [...]“

Diskriminierende Rechtslage 
Warum muss die Erkrankung an AIDS
an Kindergarten-, Schul- oder Hort -
leitung gemeldet werden? Im alltägli-
chen sozialen Umgang besteht kein
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Zutritt, weil sich in den Badeord nun -
gen häufig Besuchsbeschränkun gen
wie diese finden: „Zum Wohle unserer
Badegäste kann aus hygienischen
Gründen und im Hinblick auf eine
entsprechende Sicherheit und Ord nung
im Bad Personen mit offenen Wunden,
Hautausschlägen oder anderen An stoß
erregenden bzw. ansteckenden Krank -
heiten [...] der Eintritt nicht gestattet
werden“ (Innsbruck Kommunal be -
triebe AG).

Eine Übertragung des HI-Virus kann
nicht über Wasser oder über die Luft
erfolgen, auch eine Übertragung über
Schweiß ist nicht möglich. Es besteht
daher kein Risiko, sich im Schwimm -
bad oder in der Sauna mit HIV zu
infizieren, auch wenn die Einrich tun gen
ebenfalls von HIV-positiven Men schen
benützt werden.

Hotellerie und private Einrichtungen
BeherbergerInnen (natürliche oder
juristische Personen, die Gäste gegen
Entgelt beherbergen) sind laut „Allge -
meiner Geschäftsbedingungen für die
Hotellerie 2006 (AGBH 2006) „[...]
berechtigt, den Beherbergungsvertrag
mit sofortiger Wirkung aus wichtigem
Grund aufzulösen, insbesondere, wenn
der Vertragspartner bzw. der Gast [...]
von einer ansteckenden Krankheit oder
einer Krankheit, die über die Beher -
bergungsdauer hinausgeht, befallen
wird [...]“.

ERFAHRUNGSBERICHTE:

Ein Tiroler wird wegen Rücken -
schmer zen in einem Massageinstitut
behandelt. Als der Mann dort be -
kannt gibt, dass er HIV-positiv ist,
werden ihm die weiteren Behand lun gen
verweigert. Als Grund dafür werden
die Ansteckungsangst anderer Kunden
und der in weiterer Folge mögliche
Verlust von Kunden genannt.

Eine HIV-positive Frau aus Ober -
österreich geht seit einigen Jahren in

ERFAHRUNGSBERICHTE:

Ein Mann und eine Frau leben mit
ihrer Tochter in einer ländlichen Ge -
meinde in Tirol. Es wird bekannt,
dass die Eltern HIV-positiv sind. Als
sie ihre HIV-negative Tochter für den
Kindergarten anmelden wollen, wird
ihnen mitgeteilt, dass eine Aufnahme
aus Platzgründen nicht möglich ist.
Um ihrer Tochter beim zukünftigen
Besuch der Volksschule Schwierig keiten
zu ersparen, geben sie das Kind zu den
in einer anderen Gemeinde wohnenden
Großeltern. Aufgrund diverser Über-
griffe – es wird z.B. ein Mülleimer
vor ihrer Haustüre ausgeleert, die
Wohnungstüre mit „Aidssau raus“
beschmiert – übersiedeln die Eltern
schließlich in eine andere Ge meinde.

Eine HIV-positive Frau, Mutter eines
HIV-negativen Sohnes, wohnt in Wien.
Da sie offen mit ihrer HIV-Infektion
lebt und auch ihr Sohn offen über die
HIV-Infektion seiner Mutter spricht,
informiert die Frau die Direktion der
Schule, die ihr HIV-negativer Sohn
besucht. Die Direktorin meint zuerst,
dass dies für sie und die LehrerInnen
kein Problem darstelle. Es kommt
allerdings dennoch zu Unruhe unter
den LehrerInnen, von denen manche
– auch solche, die den Sohn gar nicht
unterrichten – ein Attest über seinen
HIV-negativen Serostatus fordern.
Kurze Zeit nach dem Gespräch mit
der Direktorin erhält die Frau eine
Vorladung zur Schulärztin, die ihr
nahe legt, der Schule in regelmäßigen
Abständen einen HIV-Test ihres Sohnes
vorzulegen.

In Oberösterreich besucht eine Frau
die an ein Krankenhaus angeschlossene
Gesundheits- und Krankenpflege -
schule, um sich zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin ausbilden zu lassen.
Im Zuge eines stationären Aufenthalts
(2006) in nämlichem Krankenhaus
erfährt sie und auch die Leitung der
Gesundheits- und Krankenpflege schule

von ihrer HIV-Infektion. Daraufhin
wird ihr der weitere Schulbesuch
untersagt. Sie muss ihre Ausbildung
abbrechen.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Öffentliche Verkehrmittel
Viele Betreiber öffentlicher Verkehrs -
mittel, wie z.B. der Verkehrsverbund
Ost-Region (VOR), schließen Men -
schen mit AIDS von einer Beförde -
rung aus. In den Beförderungs bedin -
gungen heißt es bei Punkt D:
„Ausschluss von der Benützung der
Anlagen und Beförderungsmittel“
unter 1. „Von der Benützung sind ins-
besondere ausgeschlossen: [...] d):
„Personen, die mit einer anzeige-
pflichtigen übertragbaren Krankheit
behaftet sind, [...]“. Ein ähnlicher
Passus findet sich auch in den Allge -
meinen Beförderungsbedingungen der
Salzburg AG für Energie, Verkehr
und Telekommunikation („Personen
mit ekelerregenden oder ansteckenden
Krankheiten“) und bei den Linz AG
Linien und den Innsbrucker Verkehrs -
betrieben und der Stubaitalbahn GmbH
(„Personen, die mit einer an zeige -
pflichtigen, übertragbaren Krank heit
behaftet sind“).

AIDS ist bedingt meldepflichtig und
fällt daher unter die anzeigepflichtigen
Krankheiten. Es besteht aber erstens
beim Benützen öffentlicher Verkehrs -
mittel kein Risiko einer Übertragung
des HI-Virus, zweitens bleibt jemand
auch dann für immer als AIDS-krank
klassifiziert, wenn sein/ihr körperlicher
Zustand längst nicht mehr den dafür
erforderlichen Kriterien entspricht
(s. Medizinische Grundlagen - AIDS).

Öffentliche Schwimmbäder
Zu vielen öffentlichen Bädern haben
Menschen, die mit AIDS leben, keinen

POSITIV LEBEN OHNE UNTERSCHIED 
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den gleichen Kosmetiksalon zur Fuß -
pflege. Da sie regelmäßig Behand -
lungen in Anspruch nimmt, ist sie mit
dem Personal gut bekannt. Kurz vor
einem neuerlichen Termin findet sie
auf ihrem Anrufbeantworter eine
Nachricht der Chefin des Kosmetik -
salons vor. Diese legt ihr – aufgrund
von Gerüchten, sie sei HIV-positiv –
nahe, nicht mehr zur Fußpflege in den
Salon zu kommen.

Eine Selbsthilfegruppe HIV-Positiver
und an AIDS Erkrankter veranstaltet
ihre Treffen in den Räumlichkeiten
des Dachverbandes unterschiedlichster
Selbsthilfeinitiativen. Den Teilneh mer -
Innen wird nahe gelegt, eigenes Ge -
schirr mitzubringen.

Ein Ehepaar lebt in einem Caritas-
Flüchtlingsquartier in der Steiermark.
Als andere Bewohner davon erfahren,
dass die beiden HIV-positiv sind,
kommt es zu Panik und Konflikten.
Die Situation beruhigt sich erst wie-
der, als einige Bewohner ausziehen.

In Salzburg wird einer Frau im Jahr
2004 von einem Gendarmerie beam ten
ein RSa-Brief der Bezirkshauptmann -
schaft zugestellt, auf dessen Außen -
seite der handschriftliche Vermerk:
„Achtung: Offene Tuberkulose HIV“
angebracht ist. Darüber hinaus war
dem Gendarmeriebeamten davor von
der Behörde mitgeteilt worden, dass
bei der Beschwerdeführerin eine HIV-
Infektion vorliege und eine TBC-Er -
krankung bestehen könne.

Nach heutigem Wissenstand – und auch
nach dem von 2004 – kann es bei der
Zustellung eines Briefes nicht zu einer
Übertragung des HI-Virus kommen.
Es ist daher nicht erkennbar, aus wel-
chem Grund es erforderlich sein sollte,
dem zustellenden Be amten das Be ste -
hen einer HIV-Infek tion mitzuteilen.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

RECHTLICHE
DISKRIMINIERUNGEN

STRAFRECHT
Von 2002 bis 2006 wurden in Öster-
reich 24 HIV-infizierte Menschen
wegen §§ 178,179 StGB verurteilt.
Insgesamt gab es in diesem Zeitraum
50 Verurteilungen wegen dieser Para -
grafen. Die Hälfte aller aktuellen
Verurteilungen betrifft also Menschen
mit HIV/AIDS. Besonders hervorzu-
heben ist, dass bei sieben dieser Ur -
teile auch explizit geschützter Ge -
schlechtsverkehr als strafbarer Um -
stand angesehen wurde, obwohl dies
dem Prinzip der „sozialen Adäquat -
heit“ widerspricht. Auch andere
Sexualpraktiken, bei denen HIV nicht
übertragen werden kann (wie das
orale Befriedigen einer nicht infizier-
ten Person), fließen immer wieder in
die Urteile ein. Diese beiden Para gra -
fen werden also ganz offensichtlich
dazu benutzt, HIV-infizierte Men schen
in der Ausübung ihrer Sexualität zu
diskriminieren – teilweise auch, wenn
sie die Safer Sex-Regeln einhalten und
sich damit sozial adäquat verhalten.
Um dieser Diskriminierung entgegen-
zuwirken, haben die AIDS-Hilfen
Österreichs ein Gutachten in Auftrag
gegeben, dass die Verwendung der §§
178, 179 StGB rechtswissenschaftlich
beleuchten soll, um so zu einer ein-
heitlichen und vor allem inhaltlich
korrekten Anwendung beizutragen.
Prof. Dr. Hubert Hinterhofer kommt
in diesem Gutachten zu dem Schluss,
dass sich HIV-positive Menschen, die
sich an die Safer Sex-Regeln halten,
nicht nach §§ 178, 179 strafbar
machen, da sie sich dabei an die von
maßgeblichen Stellen (z.B. Gesund -
heitsministerium, AIDS-Hilfen) aufge-
stellten Verhaltensnormen halten und
sich damit sozial adäquat verhalten.
Erfreulicherweise scheint diese Er -
kenntnis auch langsam in die tatsäch-
liche Rechtssprechung einzusickern.
Betrafen von den 20 Verurteilungen
nach §§ 178, 179 von 2002 bis 2003

noch 14 HIV-infizierte Menschen,
waren 2004 bis 2006 von den 30
Ver urteilten nur mehr zehn Menschen
mit HIV/AIDS. Und es gab nur mehr
eine Verurteilung, für die neben unge-
schütztem Geschlechtsverkehr auch
geschützter Geschlechtsverkehr eine
Rolle spielte. Im Gegensatz zu sechs
Verurteilungen in den Jahren 2002
und 2003.
Bedenklich ist allerdings, dass sich in
den letzten Jahren der Trend verstärkt
hat, Hepatitis-infizierte Menschen mit
den §§ 178, 179 zu diskriminieren.
2004 bis 2006 wurden elf Menschen
mit einer viralen Hepatitis nach den
§§ 178, 179 abgeurteilt – teilweise
ebenso für Verhalten, in dem eine
Übertragung des entsprechenden
Hepatitis-Virus praktisch ausgeschlos-
sen war. Hier zeigt sich die grundsätz-
liche Fragwürdigkeit der §§ 178, 179
als Gemeingefährdungsdelikte, bei
denen schon die Möglichkeit einer
Gefährdung anderer Personen für
eine Strafverfolgung ausreicht. Eine
Diskriminierung von Menschen mit
ansteckenden Krankheiten wird auf
diese Weise immer recht leicht mög-
lich sein.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

ZIVILRECHT
Eine rechtliche Diskriminierung von
Menschen mit HIV/AIDS findet bei-
spielsweise auch im Ehegesetz statt.
Gemäß § 52 des Ehegesetzes kann ein
Ehegatte eine Scheidung begehren,
wenn der andere an einer schweren
ansteckenden oder Ekel erregenden
Krankheit leidet und deren Heilung
oder die Beseitigung der Ansteck ungs -
gefahr in absehbarer Zeit nicht er -
wartet werden kann. 
Eine HIV-Infektion bzw. AIDS-Er -
kran kung wird damit (im Gegensatz
zu anderen schweren Erkrankungen
wie Krebs) zum Scheidungsgrund er -
klärt und ermöglicht damit eine wei-



Haut, wobei aber mindestens die
äußere Hautschicht durchtrennt sein
muss, oder durch plötzliches Ein -
dringen in fektiöser Massen in Auge,
Mund oder Nase in den Körper ge -
langt sind...“.

Auszug aus der „Wüstenrot Versiche -
rung“ in der Produktbeschreibung
einer klassischen Lebensversicherung:
„… Im Falle schwerer Krankheit bleibt
der Vertrag aufrecht: … Ver sicherte
Krankheiten: HIV-Infektion im Beruf
bzw. durch Bluttransfusion ...“

Auszug aus „Europäische Reisever -
sicherung, International Healthcare“:
„... Der Versicherungsschutz für eine
HIV-bezogene Krankheit bzw. Be hand-
lung setzt voraus, dass der An trag -
steller vor Abschluss der Ver sicherung
seine HIV-Negativität nachgewiesen
hat. Der Versicherungsschutz beginnt
erst 12 Monate nach Ausfertigung
des HIV-Antikörper-Attestes, jedoch
frühestens 12 Monate nach Versiche -
rungsbeginn. ...“

Reiseversicherung: Ein HIV-positiver
Klient konnte keine Reiseversicherung
abschließen, da im Fall einer Er kran -
kung im Reiseland, HIV-Positive,
AIDS-Erkrankte und Hepatitis-C-
TrägerInnen von der Versicherung
ausgeschlossen sind.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

tere Stigmatisierung von Menschen
mit HIV/AIDS.
Dass diese Bestimmung nicht einfach
ein Relikt aus einem veralteten Ehe -
gesetz ist, zeigt der jüngste Entwurf
des Lebenspartnerschaftsgesetzes, in
dem dieser Passus ebenso als Trenn -
ungsgrund enthalten ist.

Forderungen der AIDS-Hilfen Öster-
reichs siehe Seite 16

DISKRIMINIERUNG DURCH
VERSICHERUNGEN

Laut österreichischem AIDS-Ge setz
unterliegt (im Gegensatz zu einer
AIDS-Erkrankung) die HIV-Infektion
nicht der Meldepflicht. Die HIV-posi-
tive Person hat das alleinige Recht zu
bestimmen, wem sie den HIV-Status
mitteilt und wem nicht. Ein wenig
anders ist allerdings die Situation bei
Abschluss von Versicherungspolizzen.
Das Versicherungsunternehmen hat
das Recht, nach dem HIV-Status zu
fragen. In diesem Fall haben Ver -
sicherungsnehmerInnen die Pflicht,
wahrheitsgemäß zu antworten. Bei
Eintritt des Versicherungsfalles prüft
die Versicherung genau nach. In diesem
Fall haben VersicherungsnehmerInnen
die Pflicht, wahrheitsgemäß zu ant-
worten. Bei Eintritt des Versiche rungs -
falles prüft die Versicherung genau
nach und in diesem Fall sind die
behandelnden ÄrztInnen von ihrer

Schweigepflicht entbunden. Wenn
demnach wissentlich eine Falschaus -
sage getroffen wurde, kann unter Um -
ständen der Anspruch auf Versiche r -
ungsleistung, unabhängig von bereits
geleisteten Prämien zah lun gen, erlö-
schen. Bereits vor Abschluss einer pri-
vaten Versicherung ist es un erlässlich,
die Polizzen genau auf Fak toren be -
züglich HIV/AIDS zu durchleuchten.
Oftmals sind HIV-positive Menschen
generell von Versiche run gen exkludiert
bzw. ist eine später auftretende HIV-
Infektion nicht im Versiche rungs   paket
verankert. Es kann auch sein, dass
eine HIV-Infektion zwar mitversichert
ist, allerdings nur unter be stim mten
Voraussetzungen. Dies gilt z.B. für
Lebensversicherungen, Berufs un -
fähigkeitsversicherungen, Arbeits -
unfallversicherungen, Reise versiche -
rungen oder Zahnver siche rungen.

Beispiele
Auszug aus der „Zürich Versicherung
Österreich“ bei der Produktbeschrei -
bung der Unfallversicherung speziell
für ÄrztInnen: „... Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz bezieht sich
auf berufliche und außerberufliche
Un fälle. Mitversichert gelten die
Folgen aller bei der ausgeübten Be -
rufs tätig keit entstandenen Infektionen
(ausgenommen HIV), bei denen aus
der Krankengeschichte, dem Befund
oder der Natur der Erkrankung her-
vorgeht, dass die Krankheitserreger
durch irgendeine Beschädigung der
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Der Diskriminierungsbericht der AIDS-
  Hilfen Österreichs zeigt auf, wie Dis -
kriminierung nach wie vor auch in
Österreich das Alltagsleben HIV-posi-
tiver Menschen beeinträchtigt. Doch
auch unausgesprochene Vorbehalte
und offene Fragen sind ein Problem.
Eine dieser Fragen betrifft Schwanger-
schaft und HIV/AIDS.

Ein Übertragungsweg von HIV ist
jener von einer HIV-positiven Mutter
auf ihr Kind, die sogenannte „vertikale
Transmission“. Unbehandelt liegt die
Wahrscheinlichkeit dieser Übertragung
bei etwa 25%. Ein Problem, welches
in Regionen mit unzureichender medi -
zinischer Versorgung eine große Rolle
spielt. So wurden laut UNAIDS (Pro -
gramm der Vereinten Nationen für
HIV/AIDS) im Jahr 2007 weltweit ca.
420.000 Kinder mit dem Virus infi-
ziert und über 300.000 Kinder sind
an den Folgen verstorben.

Das Risiko der Übertragung kann je -
doch mittels geeigneter Maßnahmen
bis unter zwei Prozent gesenkt werden.
Das „Vorkehrungspaket“ besteht aus
verschiedenen Komponenten:

Um eine Übertragung bereits wäh rend
der Schwangerschaft zu verhindern,
ist eine antiretrovirale Therapie der
Mutter unerlässlich. Je höher die Virus -
last und je schlechter der Immun -
status der Mutter ist, desto höher ist
auch das Risiko einer Übertragung.
Um die beste Virus-Unterdrückung zu
erzielen, sollte daher spätesten im
zweiten Schwangerschaftsdrittel be -
gonnen werden, sofern die Schwangere
nicht bereits unter Therapie steht. Die
Auswahl der Therapie geschieht natür -
lich besonders bei Schwangeren sorg-

fältig. Einzelne HIV-Medikamente
sind kontraindiziert, dürfen also nicht
verabreicht werden, da sie eventuell
dem Ungeborenen schaden könnten,
wie z. B. der Wirkstoff Efavirenz.
Die Substanz AZT hingegen sollte auf
jeden Fall enthalten sein. Das Kind
wird durch die Therapie der Mutter
einer geringeren Viruslast ausgesetzt.
Gleichzeitig wird es durch die Medi ka -
mente, die durch die Plazenta wandern
können, prophylaktisch geschützt.

Als weitere Maßnahme ist Kaiser -
schnitt sinnvoll. Zusätzlich wird der
Mutter vor der Geburt intravenös der
antiretrovirale Wirkstoff AZT verab-
reicht. Und auch das Neugeborene
er hält die ersten 4 Wochen nach der
Ge burt eine prophylaktische HIV-
Therapie.

Eine ebenfalls essenzielle Maßnahme
zur Vermeidung einer HIV-Übertra-
gung ist das Unterlassen des Stillens.
Muttermilch enthält ebenfalls Viren
und verursacht etwa 10 –15% aller
Mutter-Kind-Übertragungen. Aber
auch hier ist es wichtig sich zu ver-
deutlichen, dass diese Maßnahme
nicht für alle Regionen der Welt den
gleichen Stellenwert hat. In manchen
Ländern ist die Versorgung mit saube-
rem Wasser und Babyersatz nahrung
so schlecht, dass ein Neugeborenes
trotzdem bessere Überlebenschancen
hat, wenn es gestillt wird.

Sollten jedoch diese beschriebenen
medizinischen Möglichkeiten gegeben
sein, können HIV-positive Frauen mit
einer hohen Sicherheit HIV-negative
Kinder zur Welt bringen. Ausgangs -
punkt dabei ist selbstverständlich, dass
die Mutter über ihren HIV-Status in -
formiert ist, bzw. die Infektion recht-
zeitig festgestellt wird. Spätestens im
Zuge einer Schwangerschaft, sollte
daher ein HIV-Antikörpertest bedacht
werden. Zur Diagnose beim Neuge -
borenen wird nach zwei Tagen und
nochmals nach zwei Wochen ein PCR-
Test verwendet. Ein HIV-Antikörper -
test hat zumindest in den ersten 18
Lebensmonaten keine Aussagekraft,
da noch Antikörper der HIV-positi-
ven Mutter im Blut des Kindes vor-
handen sind. Erst nach längerer Zeit
werden diese abgebaut.

Eine HIV-Infektion und Schwanger -
schaft schließen sich also nicht aus.
Durch den heutigen medizinischen
Standard in Industrieländern und des-
sen stetige Weiterentwicklung kann
nicht nur das Kind geschützt werden.
Ebenso essenziell ist die immer höhere
Lebenserwartung und bessere Lebens -
qualität der Menschen mit HIV/AIDS
durch die Therapie. Eine HIV-positive
Frau ist heutzutage unter entspre-
chenden Umfeldbedingungen durch-
aus in der Lage, ihre Rolle als Mutter
und die damit verbundene Verant -
wortung wahrzunehmen. 

* Mag. Birgit Leichsenring

ist seit 2007 für die

Medizinische Information

und Dokumentation der

AIDS-Hilfen Österreichs

zuständig.

„Schwangerschaft und HIV – 
geht das denn?“Von Birgit Leichsenring*
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reichs zuständig.

kungen und weitere Entwicklungen
werden auf diese Problematiken ein-
gehen.

So konnte gerade erst im Jahr 2007
wieder ein weiterer großer Schritt in
der HIV-Therapie gemacht werden.
Es konnten die verschiedenen Wirk -
stoffgruppen der antiretroviralen
Therapie um gänzlich neue Substanz -
klassen erweitert werden. Diese neuen
Medikamente mit ihren innovativen
Wirkungsweisen ermöglichen neue
und zukunftsorientierte Optionen für
Menschen mit HIV/AIDS.

Insbesondere vor dem Hintergrund,
dass weder eine Heilung, noch die
Entwicklung eines prophylaktischen
Impfstoffes in Sicht sind, ist kontinu-
ierliche Forschung und Weiterent -
wick lung auf dem Gebiet der antire-
troviralen Medikamente notwendig.
Denn die Möglichkeiten und die Qua -
lität der Therapie stehen in direktem
Zusammenhang mit Lebenser wartung
und vor allem Lebens quali tät der Men-
schen mit HIV/AIDS. Und diese gilt
es nachhaltig zu verbessern, auf sozial -
politischer und medizinischer Ebene.

Der Umgang einer Gesellschaft mit dem
Thema HIV/AIDS kann die Lebens -
situation der Betroffenen enorm be -
einträchtigen. Wie der Diskrimi nier -
ungs bericht der AIDS-Hilfen Öster-
reichs aufzeigt, ist ein vorurteilsfreier
und loyaler Umgang mit HIV-positiven
Menschen nach wie vor nicht selbst-
verständlich. Ein Umstand, der das
Alltagsleben dieser Menschen stark be-
einflusst. Doch nicht nur die Lebens -
umstände und das soziale Umfeld,
vor allem der medizinische Aspekt
spielt eine erhebliche Rolle im Leben
mit HIV/AIDS. 

Die medizinisch-wissenschaftliche Ge -
schichte von HIV/AIDS ist aufgrund
ihrer Rasanz und Intensität sehr be -
merkenswert. Anfang der 80er Jahre
wurden die ersten Fälle bekannt und
2 Jahre später wurde das humane
Retrovirus HIV (Human Immuno -
deficiency Virus) isoliert. Was folgte,
war eine beispiellose internationale
Anstrengung und Investition in medi-
zinische Forschung und Wissenschaft.
Bereits 1985 waren HIV-Antikörper -
tests erhältlich und 1987 kam das
erste antiretrovirale Medikament auf
den Markt. Dies war der Start einer
Entwicklungsreihe einzelner HIV-
Medi kamente, bis zum Beginn der
Kombinationstherapie (HAART  –
hoch aktive antiretrovirale Therapie)
im Jahre 1996 und zum aktuellen
Stand der Therapie heute.

Im Gegensatz zu heute, bedeutete in
den 80er Jahren ein positives Test er -
gebnis eine ungewisse restliche Lebens-
zeit. Die Entwicklung immer neuer
Wirkstoffe und verbesserter diagno-
stischer Möglichkeiten veränderte je -
doch diese Situation mittlerweile.
Durch die stetig optimierten Thera -

piemöglichkeiten hat sich HIV/AIDS
von einer tödlichen in eine chronische
Krankheit gewandelt. Es kann ein
medizinisch immer besseres Leben für
HIV-positive Menschen gewährleistet
werden und die Lebenserwartung
steigt kontinuierlich.

Dadurch treten jedoch auch in medi-
zinischer Sicht immer stärker neue
Themen in den Vordergrund. Heute
stellen eher die Langzeitauswirkungen
der Infektion an sich und der einge-
nommenen Medikamente ein Problem
für die HIV/AIDS-PatientInnen dar.
Ein Einfluss auf Leber und Niere, das
ZNS (zentrales Nervensystem) oder
die Knochendichte, macht sich nach
vielen Jahren mit dem Virus und der
Therapie bemerkbar. Ein besonderes
Problem sind mögliche Fettumver -
teilungen, die nicht nur zu sichtbaren
Veränderungen des Körpers, sondern
vor allem zu einem erhöhten Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
den damit verbundenen Folgen führen.
Folgewirkungen, die zurzeit erforscht
werden und immer mehr Beachtung
finden. Nichtsdestotrotz überwiegen
die Vor teile deutlich die Nebenwir -
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GEGEN DISKRIMINIERUNG IN
DER ARBEITSWELT:

Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS im Arbeits-
leben zu verhindern, soll sich Öster-
reich den Forderungen der ILO
(Inter national Labour Organisation
= IAO = Internationale Arbeits -
organisation, Genf) anschließen und
dementsprechende Gesetze für den
Arbeitsbereich erlassen bzw. die
Missachtung vorhandener Gesetze
unter Strafe stellen.

GEGEN DISKRIMINIERUNG IM
MEDIZINISCHEN/PFLEGERI -
SCHEN BEREICH:

Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS im medizi-
nischen und pflegerischen Bereich zu
vermeiden, soll der Themenbereich
HIV/AIDS als Standard in die Aus -
bildung von MedizinerInnen und
des Pflegepersonals übernommen
werden. Das Bewusstsein, dass
Men schen mit HIV/AIDS unter den
standardisierten medizinischen und
hygienischen Bedingungen kein Risiko
darstellen, muss deutlich verankert
und umgesetzt werden.

GEGEN DISKRIMINIERUNG IM
ÖFFENTLICHEN LEBEN:

Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS bzw. deren
Familienangehörigen zu verhindern,
fordern die AIDS-Hilfen Österreichs,
den Themenbereich HIV/AIDS als
Standard in die Ausbildung von

Mit arbeiterInnen des öffentlichen
Dienstes aufzunehmen. Dasselbe gilt
für die MitarbeiterInnen anderer
öffentlicher Dienstleistungsbetriebe,
wie Kindergärten, Horteinrich tun gen,
Schulen, öffentliche Verkehrsmittel
und Schwimmbäder. Das Bewusst -
sein der Öffentlichkeit gegenüber
der Thematik HIV/AIDS muss kon-
tinuierlich gestärkt werden.

In der Hotellerie, privaten Einrich -
tungen und Dienstleistungsbereichen
Tätige, sollen dazu angehalten wer-
den, sich an allgemeinen Gleichbe -
handlungsrichtlinien zu orientieren.

Generell fordern die AIDS-Hilfen
Österreichs, ein bundesweites Anti -
diskriminierungsgesetz, welches
auch ein Verbot der Diskriminierung
aufgrund von HIV/AIDS mit ein -
schließt, bzw. bestehende Gleichbe -
handlungsgebote in dem Sinne zu
erweitern. 

GEGEN RECHTLICHE
DISKRIMINIERUNG:

Meldepflicht:
Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS zu verhin-
dern, sollte in Anbetracht der konti-
nuierlichen Entwicklung und des
heutigen medizinischen Standes die
Meldepflicht einer AIDS-Erkran kung
laut §2 des AIDS-Gesetzes grund -
sätzlich diskutiert werden.

Strafrecht:
Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS, Hepatitis

oder anderen (zumindest teilweise)
meldepflichtigen ansteckenden
Krankheiten zu verhindern, fordern
die AIDS-Hilfen Österreichs daher
die Streichung der §§ 178, 179 StGB
bzw. zumindest deren Einschrän kung
auf eine konkrete (tatsächliche) Ge -
fährdung. Weiterhin muss gesetzlich
klargestellt werden, dass die Be fol  -
gung von gesundheitspolitischen
Ver haltensempfehlungen (z. B.
Safer Sex-Regeln) nicht tatbestands -
mäßig ist.

Zivilrecht:
Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS zu ver -
hindern, fordern die AIDS-Hilfen
Öster reichs die Streichung des § 52
Ehegesetz. Weiteres wird gefordert,
dass auch zukünftige Lebenspartner -
schaftsgesetze keine Abschnitte ent-
halten, aus denen sich eine Diskrimi -
nierung von Menschen mit HIV/AIDS
ableiten lässt.

GEGEN DISKRIMINIERUNG
DURCH VERSICHERUNGEN:

Um weitere Diskriminierungen von
Menschen mit HIV/AIDS zu ver-
hindern, fordern die AIDS-Hilfen
Österreichs die Versicherungen dazu
auf, ihre Versicherungsbedingungen
der medizinischen Situation anzu-
passen. In Anbetracht der heutigen
Therapiemöglichkeiten ist HIV/AIDS
mittlerweile als chronische Krank -
heit zu betrachten. Ein Ausschluss
von Lebens- und Zusatzver siche -
rungen ist daher nicht gerecht-
fertigt.
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Die Forderungen der 
AIDS-Hilfen Österreichs:

Dieser Diskriminierungs bericht entstand unter Mithilfe von Betroffenen und Selbsthilfegruppen. 
Für die gute Zusammen arbeit und den gezeigten Mut möchten sich die AIDS-Hilfen Österreichs herzlichst bedanken.


